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Anlage
zu vorstehender Richtlinie

Zulässige Geldfonds in der volkseigenen Wirtschaft 
(Bildung für die einzelnen Bereiche und Zweige entsprechend den Rechtsvorschriften)

Art der Geldfonds

Kombinate, 
die den Mini
sterien direkt 
unterstellt sind

Betriebe und 
Kombinate, 
die den WB 
und anderen 
wirtschafts
leitenden Or
ganen unter
stellt sind

Kom
binats
betriebe

WB und an
dere wirt- 
schaftsleitende 
Organe, die 
nach der wirt
schaftlichen 
Rechnungs
führung 
arbeiten

1 Investitionsfonds X X ■ X* X

2 Ansammlungsfonds X X X2 X

3 Reparaturfonds X X X X

4 Fonds Wissenschaft und Technik bzw. Fonds 
schung und Entwicklung

For-
X X X2 X

5 Gewinnfonds (einschließlich Ansammlung von 
winnen entsprechend den Rechtsvorschriften)

Ge-
X X' X

6 Reservefonds X X1 X

7 Werbefonds X X X2 X

8 Risikofonds (nach besonderen Rechtsvorschriften) X X X2

9 Prämienfonds X X X X

10 Kultur- und Sozialfonds X X X X

11 Verfügungsfonds X X1 X

12 Repräsentationsfonds X X X X

1 nur in Kombinaten
2 können im Kombinat konzentriert werden


